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Arbeitsblatt DWA-A 280
Behandlung von Schlamm aus Klein-
kläranlagen in kommunalen Kläranlagen

Dieses Arbeitsblatt enthält Richtlinien für die Mitbehandlung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen in leistungsfähi-

gen kommunalen Kläranlagen. Durch die Zugabe von Fäkalschlamm in eine kommunale Kläranlage darf deren Reini-

gungsleistung nicht beeinträchtigt werden. Weiterhin darf es nicht zu Geruchsemissionen und Betriebsstörungen kom-

men. Diese Forderungen können i. d. R. eingehalten werden, wenn die Kläranlage wenigstens einen Ausbauwert von

10.000 E aufweist und über entsprechende Leistungsreserven verfügt.

Es wird ein einfaches Verfahren beschrieben, das der Ermittlung der zulässigen Fäkalschlammzugabemenge zu bestehen-

den Kläranlagen mit simultaner aerober Schlammstabilisierung oder getrennter Schlammfaulung dient. Entscheidend

ist dabei der tatsächliche Schlammanfall im Betrieb im Vergleich zu dem Bemessungsschlammanfall laut Genehmi-

gungsentwurf. Anhand von bekannten Daten der Kläranlage wird der Richtwert für die zulässige Fäkalschlammzugabe-

menge stufenweise mit Hilfe eines Nomogrammes abgeschätzt. 

Darüber hinaus enthält das Arbeitsblatt Informationen zu baulichen und betrieblichen Notwendigkeiten von Fäkal-

schlamm-Annahmestationen und -speichern. Die Fäkalschlamm-Annahmestation kann mit einem Grobstoffrückhalt,

Grobrechen und Sandfang ausgestattet sein. Bei kleineren Kläranlagen sollte zusätzlich ein Fäkalschlammspeicher vor-

gesehen sein. Die Zugabestelle des Fäkalschlammes hängt von der jeweiligen Verfahrenstechnik der Kläranlage und der

Gestaltung der Fäkalschlamm-Annahmestation ab.

Das Arbeitsblatt richtet sich an Planer und Betreiber kommunaler Kläranlagen, die Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen

aufnehmen. Nicht von den Regelungen des Arbeitsblattes betroffen ist Abwasser aus abflusslosen Gruben, Trocken- und

Chemietoiletten.
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Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., DWA, ist in Deutschland Spre-
cher für alle übergreifenden Wasserfragen und setzt sich intensiv für die Entwicklung einer sicheren und 
nachhaltigen Wasserwirtschaft ein. Als politisch und wirtschaftlich unabhängige Organisation arbeitet sie 
fachlich auf den Gebieten Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall und Bodenschutz. 

In Europa ist die DWA die mitgliederstärkste Vereinigung auf diesem Gebiet und nimmt durch ihre fachliche 
Kompetenz bezüglich Normung, beruflicher Bildung und Information der Öffentlichkeit eine besondere Stel-
lung ein. Die rund 14.000 Mitglieder repräsentieren die Fachleute und Führungskräfte aus Kommunen, 
Hochschulen, Ingenieurbüros, Behörden und Unternehmen. 

Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten liegt auf der Erarbeitung und Aktualisierung eines einheitlichen techni-
schen Regelwerkes sowie der Mitarbeit bei der Aufstellung fachspezifischer Normen auf nationaler und in-
ternationaler Ebene. Hierzu gehören nicht nur die technisch-wissenschaftlichen Themen, sondern auch die 
wirtschaftlichen und rechtlichen Belange des Umwelt- und Gewässerschutzes. 
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Vorwort  
Die Wirksamkeit von Kleinkläranlagen hängt wesentlich von einer regelmäßigen Schlammräumung ab. Das 
Räumgut muss schadlos entsorgt werden. Die Menge der Schlämme aus Kleinkläranlagen beträgt ge-
bietsweise bis zu 50 % der Schlammmenge, die aus kommunalen Kläranlagen anfällt. Kleinkläranlagen 
werden in ländlich strukturierten Gebieten bestehen bleiben, weil mittel- bis langfristig ein Anschluss an die 
öffentliche Abwasserentsorgung nicht möglich sein wird. 

Daraus wird deutlich, welches Gewicht einer geordneten Entsorgung der Schlämme aus Kleinkläranlagen 
zukommt. Diese ist jedoch auch heute vielfach noch nicht befriedigend gelöst. Das Arbeitsblatt DWA-A 280 
zeigt Wege für eine geordnete und wirtschaftliche Behandlung auf. 

Der Fachausschuss KA-10 hat bereits im Jahr 1974 erstmals das Arbeitsblatt ATV-A 123, heute  
DWA-A 280, für die Behandlung und Beseitigung von Schlamm aus Kleinkläranlagen der Fachwelt überge-
ben. Aus Betriebserfahrungen auf kommunalen Kläranlagen sowie aus zusätzlichen speziellen Untersu-
chungen von Fäkalschlämmen wurden seit 1974 viele neue Erkenntnisse gewonnen, die eine Überarbei-
tung des Arbeitsblattes erforderlich machten. 

In die überarbeitete Fassung von 1985 wurden die zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse eingebracht 
und die Möglichkeiten und Grenzen der Mitbehandlung von Fäkalschlamm in kommunalen Kläranlagen 
umfassender als bislang dargelegt. 

Die vorliegende aktualisierte Fassung des Arbeitsblattes berücksichtigt sowohl die mit der Stickstoffentfer-
nung auf Kläranlagen zusammenhängenden Erkenntnisse als auch die inzwischen erkannte Möglichkeit 
zur geordneten Mitbehandlung von Fäkalschlamm auf noch nicht ausgelasteten Kläranlagen mit einer Aus-
baugröße auch von weniger als EWBSB5 = 10.000 E. 

Sonstige Behandlungs- und Beseitigungsmöglichkeiten bleiben gegenüber der vorherigen Fassung des 
Arbeitsblattes ATV-A 123 unberücksichtigt. 
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Verfasser 
DWA-Fachausschuss KA-10 „Abwasserbehandlung im ländlichen Raum". 
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ZERRES, Hans-Peter  Dr.-Ing., Stuttgart (ausgeschieden) 
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BOUDEWINS, Tim Dipl.-Ing., Bochum 

BRAUTLECHT, Peter Dr.-Ing., Essen 
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Benutzerhinweis 
Dieses Arbeitsblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher Ge-
meinschaftsarbeit, das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der 
DWA und dem ATV-DVWK-A 400) zustande gekommen ist. Für dieses besteht nach der Rechtspre-
chung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig sowie allgemein anerkannt ist. 

Jedermann steht die Anwendung des Arbeitsblattes frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber aus 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben. 

Dieses Arbeitsblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lösun-
gen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln oder für 
die richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere für den sachgerechten Umgang mit
den im Arbeitsblatt aufgezeigten Spielräumen. 

1 Anwendungsbereich 
Das Arbeitsblatt regelt die Behandlung von 
Schlamm aus Kleinkläranlagen in kommunalen 
Kläranlagen. Die Festlegungen in diesem Arbeits-
blatt beziehen sich im Wesentlichen auf den 
Schlamm aus Kleinkläranlagen nach DIN 4261-1. In 
dieser Norm werden Mehrkammergruben verschie-
dener Art und spezifischer Größe beschrieben. 

Das Arbeitsblatt gilt auch für die Beseitigung von 
Schlamm aus Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüf-
tung, die in der inzwischen zurückgezogenen DIN 
4261-2 erfasst sind bzw. über eine bauaufsichtli-
che Zulassung des Deutschen Instituts für Bau-
technik (DIBt) verfügen, sowie für werkmäßig ge-
fertigte Faulgruben nach DIN EN 12566-1. 

Das Abwasser aus regelmäßig entleerten, abfluss-
losen Gruben entspricht in seiner Beschaffenheit 
dem in die Kanalisation eingeleiteten Abwasser 
und fällt daher nicht in den Geltungsbereich dieses 
Arbeitsblattes. Es sollte grundsätzlich getrennt 
vom Fäkalschlamm gesammelt werden, da für 
seine Mitbehandlung keine Sondereinrichtungen 
notwendig sind. 

Hinweise zur Entsorgung von Chemietoilettenin- 
halten in kommunalen Kläranlagen werden im 
Merkblatt ATV-M 270 „Entsorgung von Inhalten 
mobiler Toiletten mit Sanitärzusätzen (Chemietoi-
letten)" gegeben. 

2 Begriffe 

2.1 Definitionen 

Fäkalschlamm im Sinne dieses Arbeitsblattes ist 
der Schlamm aus Kleinkläranlagen nach DIN 4261 
bzw. solchen mit bauaufsichtlicher Zulassung so-
wie aus werkmäßig gefertigten Faulgruben. Inhalte 
aus abflusslosen Gruben, Trockentoiletten und 
Chemietoiletten fallen nicht unter den Begriff „Fä-
kalschlamm". 


